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RS Vwgh 1991/4/15 91/19/0038
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

FrPolG 1954 §14 Abs1;

FrPolG 1954 §2 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Ein Fremder, der wegen der Verwaltungsübertretung nach § 2 Abs 1 iVm § 14 Abs 1 FrPolG idF vor der Nov 1990/190

bestraft wurde, vermag mit dem Hinweis, daß er nicht auch "für die ersten drei Monate seines Aufenthaltes in

Österreich" bestraft worden sei, keine Rechtsverletzung darzutun. Dieser von ihm geltend gemachte Umstand hinderte

die Beh nicht an der Ahndung des der Bestrafung zugrunde gelegten späteren gesetzwidrigen Aufenthaltes des

Fremden im Bundesgebiet.
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